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§ 14 T-GVOG Ersatzanspruche Dritter

T-GVOG - Grundversorgungsgesetz, Tiroler

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.01.2026

(1) Musste ein Anspruchsberechtigter nach diesem Gesetz, der nicht krankenversichert ist, so dringend durch einen
niedergelassenen Arzt oder in einer Krankenanstalt behandelt werden, dass die Landesregierung nicht vorher
benachrichtigt werden konnte, so sind dem Arzt bzw. dem Krankenanstaltentrager die Kosten der unbedingt
notwendigen arztlichen Hilfe und darlber hinaus dem Trager offentlicher Krankenanstalten die Kosten fir die
Behandlung eines unabweisbaren Patienten nach Mal3gabe des Abs. 2 zu ersetzen.

(2) Zu ersetzen sind nur die Kosten, die innerhalb von sechs Monaten vor ihrer Geltendmachung entstanden sind.
Dieser Anspruch ist der H6he nach bei niedergelassenen Arzten und bei privaten Krankenanstalten mit jenen Kosten
begrenzt, die in diesem Fall von der allgemeinen Krankenversicherung bezahlt worden waren, und bei 6ffentlichen
Krankenanstalten mit jenen Kosten, die den fir sie geltenden Gebuihren nach den krankenanstaltenrechtlichen
Vorschriften entsprechen.

(3) Uber den Ersatz der Kosten nach Abs. 1 ist im Verwaltungsweg zu entscheiden.

In Kraft seit 01.01.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 14 T-GVOG Ersatzansprüche Dritter
	T-GVOG - Grundversorgungsgesetz, Tiroler


